
Die grundlegenden Erkennt
nisse des Marxismus-Leninis
mus berücksichtigend, ist un
sere Partei in jeder Etappe un
seres sozialistischen Aufbaus 
davon ausgegangen, daß das 
Ziel der sozialistischen Pro
duktion auch die Aufgaben der 
Kontrolle bestimmen muß.
Im volkswirtschaftlichen Re
produktionsprozeß richten wir 
daher bei der Gestaltung des 
ökonomischen Systems des So
zialismus unsere Kontrolle als 
organischen Bestandteil der 
Planungs- und Leitungstätig
keit auf die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und die 
Senkung der Selbstkosten. Die 
12. Tagung des Zentralkomi
tees forderte, die gesellschaft
liche Kontrolle stärker auf die 
höheren Anforderungen zu 
richten, die an die soziali
stische Betriebswirtschaft ge
stellt werden. Dabei berück
sichtigt die Partei konsequent 
den Hinweis Lenins, daß die 
Rechnungsführung und Kon
trolle, die für den Übergang 
zum Sozialismus unentbehr
lich ist, nur das Werk der 
Massen sein kann.5)

Recht und Pflicht aller
Unserer sozialistischen Gesell
schaft, ihren staatlichen und 
gesellschaftlichen Organen ob
liegt die Pflicht und das Recht, 
im Interesse aller eine entspre
chende Kontrolle durchzufüh
ren. Jeder Werktätige hat das 
Recht und die Pflicht, an die
ser gesellschaftlichen Kontrolle 
teilzunehmen, die ein wesent
licher Bestandteil der soziali
stischen Demokratie ist.6) Dem 
entspricht ein breites System 
der gesellschaftlichen Kon
trolle, das wir in unserer Re
publik geschaffen haben. Es 
umfaßt
— die Kontrolle durch die Par

tei, die Gewerkschaft und 
andere Formen der gesell
schaftlichen Kontrolle (zum 
Beispiel Produktionskomi
tee, gesellschaftlicher Rat)

— das System der staatlich- 
gesellschaftlichen Kontrolle 
durch die Volksvertretun
gen und ihre Organe

— die Kontrolle durch die 
Arbeiter - und - Bauern - In
spektion als Kontrollorgan 
des ZK der SED und des 
Ministerrates der DDR

— die Kontrolle durch die Ju
stizorgane

— die Kontrolle durch das ein^ 
heitliche System von Rech
nungsführung und Statistik

— die Kontrolle durch die Fi
nanz- und Bankorgane.

Jede Kontrolle muß hinsicht
lich der Aufgaben, ihrer viel
fältigen Formen und Metho
den den Grundsätzen soziali

stischer Leitungstätigkeit und 
der sozialistischen Demokratie 
entsprechen. Dabei gilt es ins
besondere, in der Kon troll- 
tätigkeit die gesamtgesell
schaftlichen Erfordernisse zu 
berücksichtigen, die Kontrolle 
sowohl in das Gesamtsystem 
der Planung und Leitung ein
zuordnen als auch mit den ge
sellschaftlichen Erfordernissen 
und den kollektiven und indi
viduellen Interessen zu ver
binden.
Die Parteiorganisationen be
fähigen durch ihre politisch- 
ideologische Arbeit die Werk
tätigen, ihre Funktion als kol
lektive sozialistische Eigentü
mer auch auf dem Gebiet der 
gesellschaftlichen Kontrolle 
wirkungsvoll auszuüben.

Breiterer Raum für die Kontrolle der Werktätigen
Mit der Verwirklichung der 
zentralen Idee des ökonomi
schen Systems des Sozialismus 
ist die Planung mit der wirt
schaftlichen Rechnungsführung 
konsequent verbunden. Da
durch werden die Interessen 
der sozialistischen Warenpro
duzenten wirksamer als bisher 
mit den Erfordernissen der 
Gesellschaft gekoppelt. Zu
gleich wird ein breiter Raum 
für die Eigenkontrolle der Be
triebe und für die Teilnahme 
der Werktätigen an der Wirt
schaftsführung der Betriebe 
geschaffen. Die gesellschaft
liche Kontrolle von unten zu 
entwickeln, ist unerläßlich für 
die Mitwirkung der Werk
tätigen an der Planung und 
Leitung.
Natürlich setzt die Mitarbeit 
der Werktätigen in den ver
schiedenen Formen der Kon
trolle, einschließlich der Füh
rung der Brigadetagebücher 
und der Haushaltsbücher, aus
reichende Informationen über 
Probleme, Aufgaben, Zusam
menhänge usw. voraus. Die 
massenhafte Teilnahme der 
Werktätigen an der Kontrolle 
und die dazu erforderliche In

formation entspricht der ge
setzmäßigen Weiterentwick
lung der sozialistischen Demo
kratie, die mit der weiteren 
Gestaltung des ökonomischen 
Systems des Sozialismus ver
bunden ist. Deshalb wurde im 
Brief des Politbüros, der sich 
in Auswertung des 10. Ple
nums des ZK an die Grund
organisationen richtete, von 
den verantwortlichen Leitern 
nachdrücklich gefordert, die 
Kollektive der Werktätigen 
regelmäßig, vertrauensvoll und 
korrekt über die Lage des Be
triebes und seine Rentabilität, 
über den Stand der Planerfül
lung, über die Qualität und 
die Kosten der eigenen Pro
duktion im Vergleich zum 
Weltstand zu unterrichten.7) 
Auch für die staatlichen und 
gesellschaftlichen Kontroll
organe ergibt sich die Ver
pflichtung, ihre Kontrollfest- 
stellungen nicht nur mit den 
Leitungen der Betriebe, son
dern mit den Werktätigen und 
ihren gesellschaftlichen Orga
nen zu beraten, sie über die 
ökonomischen Zusammen
hänge zu informieren. Zu
gleich gilt es, die Hinweise
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